
Wasserzweckverband „Weihergruppe"
Sitz: Verbandsgemeindewerke Weilerbach

Rummelstraße 15
67685 Weilerbach

Antrag für die Herstellung / Änderung einer Wasserzuleitung

A. Allgemeine Angaben zum Bauobjekt:

Hauseigentümer /
Bauherr

Planverfasser

Lage des Grundstücks

Baumaßnahme

Art des Gebäudes

Wohneinheiten im
Gebäude

Eigennutzung

Nutzungsart Das Wasser wird

Name:

Anschrift:

Telefon:

Telefon:

Anschrift:

Name:

Ort:

Straße:

Flurstücks-Nr.:

Grundstücksgröße in m²:

vorerst zu Bauzwecken und später

zum Hausbedarf zu landwirtschaftlichen Zwecken

zu gewerblichen Zwecken zu Feuerlösch-Zwecken

Ja Nein

Neubau Umbau Wiederaufbau Fertighaus

Herstellung einer Wasserzuleitung (Hausanschluss)

Änderungung einer Wasserzuleitung (Hausanschluss)

Anzahl

benutzt.
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B. Technische Angaben zum Hausanschluss:

Dimension Von seiten des Wasserwerkes wird die Hausanschlussleitung generell aus Poly-
Ethylen (PE) 50 x 8,4 (lichte Weite = 33mm) verlegt.

Die Belastungswertberechnung liegt bei.

Hauseinführung

Zapfstellen

Sonstige Anlagen Auf dem Grundstück sind sonstige Anlagen mit bzw. ohne Anschluss an die Wasser-
versorgung vorgesehen:

Installateur Die auf dem Grundstück geplanten Wasserversorgungsanlagen hinter dem Wasser-
zähler sollen durch folgenden zugelassenen Installateur ausgeführt werden:

Die Einführung der Wasserleitung erfolgt entweder

unter der Bodenplatte mittels Leerrohr (siehe Anlage)

durch eine Mauerdurchführung (siehe Anlage) oder

NeinJa

Die vorgenannte Dimensionierung ist ausreichend.

Eine Höherdimensionierung auf                 mm wird beantragt.

Zapfstellen gesamt:

Klosetts mit Spülkastendavon Klosetts mit Druckspüler

Hydranten Feuerlöschventile

Gartensprengstellen sonstige

Telefon:

Anschrift:

Name:

Kanalanschluss Das Grundstück ist bzw. wird an die öffentliche Kanalisation angeschlossen

mit ohne

mit ohne

mit ohne

mit ohne

Regenwassergewinnung

private Brunnenanlagen

Heizungsanlage

Wärmepumpe

keine sonstigen Anlagen
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C. Einzureichende Unterlagen:

- Lageplan (Maßstab 1:1.000)

- Anschlussskizze (Maßstab 1:100) mit Einzeichnung der geplanten Verlegung der Hausanschluss-
leitung sowie der geplanten Platzierung des Wasserzählers

- Belastungswertberechnung (nur erforderlich bei Beantragung einer Höherdimensionierung des
Hausanschlusses)

D. Verpflichtung:

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, die Vorschriften der Satzung und die Bestimmungen der Verordnung
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-Wasser) zur Kenntnis zu nehme und zu befolgen.
Insbesondere verpflichte/n ich/wir mich/uns, die durch die Herstellung/Änderung des Hausanschlusses einschl. der
durch die Wiederherstellung des alten Zustandes entstehenden Kosten (§ 8 Abs. 2 und 3 ZVB), die Erneuerungskos-
ten (§ 8 Abs. 1 ZVB), evtl. Verzugskosten und die Baukostenzuschüsse (§§ 4, 5 und 6 ZVB) zu tragen, die Grund-
stücksbenutzung nach § 8 AVB-Wasser und den Anschluss anderer Grundstücke an meine/unsere Anschlussleitung
(§ 10 AVB-Wasser) zu dulden sowie nach Aufforderung Vorauszahlungen auf Verbrauchsgebühren, Baukosten-
zuschüsse und Anschlusskosten zu leisten.

Über § 6 Abs. 1 und § AVB (Haftung bei Vertragsstörungen) bin ich ausführlich informiert.

Soweit das Wasserwerk, abweichend von § 10 Abs. 3 AVB, mir/uns die Erlaubnis zur Durchführung der erforderlichen
Erdarbeiten zur Verlegung der Hausanschlussleitungen erteilt, verpflichte/n ich/wir mich/uns, den Rohrschutz gemäß
Absatz 6.5.2 der DIN 1988 vorzunehmen. Eine nicht ordnungsgemäße Rohrgrabenverfüllung und –verdichtung ent-
bindet das Wasserwerk von seiner Kostentragungspflicht für evtl. notwendig werdende Reparaturen aufgrund des
unsachgemäß verfüllten und verdichtenden Rohrgrabens.

HINWEIS:

Folgende Unterlagen:

-  Satzung und Versorgungsbedingungen für die Wasserversorgung des Wasserzweckverbandes
„Weihergruppe"

- zeichnerischer Darstellung der zulässigen Hauseinführungen

- Auszug aus der DIN 1988

- Information über Schutzerdung

stellen wir Ihnen auf unserer Homepage unter http://www.vgwerke-weilerbach.de oder bei uns vor Ort zur Verfügung.

Unterschrift des/der Grundstückseigentümer/s

Ort, Datum | Unterschrift


Verbandsgemeindeverwaltung | Postfach 10 | 67683 Weilerbach
jeck
D:20160127120410+01'00'
D:20160127120410+01'00'
Wasserzweckverband „Weihergruppe" 
Sitz: Verbandsgemeindewerke Weilerbach 
Rummelstraße 15 
67685 Weilerbach 
Antrag für die Herstellung / Änderung einer Wasserzuleitung 
A.  
Allgemeine Angaben zum Bauobjekt: 
Hauseigentümer / Bauherr
Planverfasser 
Lage des Grundstücks 
Baumaßnahme   
Art des Gebäudes 
Wohneinheiten im 
Gebäude 
Eigennutzung 
Nutzungsart  
Das Wasser wird  
benutzt. 
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B.  
Technische Angaben zum Hausanschluss: 
Dimension 
Von seiten des Wasserwerkes wird die Hausanschlussleitung generell aus Poly-
Ethylen (PE) 50 x 8,4 (lichte Weite = 33mm) verlegt. 
Die Belastungswertberechnung liegt bei. 
Hauseinführung
Zapfstellen 
Sonstige Anlagen 
Auf dem Grundstück sind sonstige Anlagen mit bzw. ohne Anschluss an die Wasser-versorgung vorgesehen:
Installateur 
Die auf dem Grundstück geplanten Wasserversorgungsanlagen hinter dem Wasser-zähler sollen durch folgenden zugelassenen Installateur ausgeführt werden: 
Die Einführung der Wasserleitung erfolgt entweder  
davon
Kanalanschluss  
Das Grundstück ist bzw. wird an die öffentliche Kanalisation angeschlossen 
3
C.  
Einzureichende Unterlagen: 
-  
Lageplan (Maßstab 1:1.000) 
-  
Anschlussskizze (Maßstab 1:100) mit Einzeichnung der geplanten Verlegung der Hausanschluss-
leitung sowie der geplanten Platzierung des Wasserzählers  
-  
Belastungswertberechnung (nur erforderlich bei Beantragung einer Höherdimensionierung des 
Hausanschlusses) 

  D.   
Verpflichtung: 
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, die Vorschriften der Satzung und die Bestimmungen der Verordnungüber Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-Wasser) zur Kenntnis zu nehme und zu befolgen.Insbesondere verpflichte/n ich/wir mich/uns, die durch die Herstellung/Änderung des Hausanschlusses einschl. der durch die Wiederherstellung des alten Zustandes entstehenden Kosten (§ 8 Abs. 2 und 3 ZVB), die Erneuerungskos-ten (§ 8 Abs. 1 ZVB), evtl. Verzugskosten und die Baukostenzuschüsse (§§ 4, 5 und 6 ZVB) zu tragen, die Grund-stücksbenutzung nach § 8 AVB-Wasser und den Anschluss anderer Grundstücke an meine/unsere Anschlussleitung (§ 10 AVB-Wasser) zu dulden sowie nach Aufforderung Vorauszahlungen auf Verbrauchsgebühren, Baukosten-zuschüsse und Anschlusskosten zu leisten. 
 
Über § 6 Abs. 1 und § AVB (Haftung bei Vertragsstörungen) bin ich ausführlich informiert. 
 
Soweit das Wasserwerk, abweichend von § 10 Abs. 3 AVB, mir/uns die Erlaubnis zur Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten zur Verlegung der Hausanschlussleitungen erteilt, verpflichte/n ich/wir mich/uns, den Rohrschutz gemäß Absatz 6.5.2 der DIN 1988 vorzunehmen. Eine nicht ordnungsgemäße Rohrgrabenverfüllung und –verdichtung ent-bindet das Wasserwerk von seiner Kostentragungspflicht für evtl. notwendig werdende Reparaturen aufgrund des unsachgemäß verfüllten und verdichtenden Rohrgrabens. 
HINWEIS: 
Folgende Unterlagen: 
-  
 Satzung und Versorgungsbedingungen für die Wasserversorgung des Wasserzweckverbandes „Weihergruppe"
-  
zeichnerischer Darstellung der zulässigen Hauseinführungen 
-  
Auszug aus der DIN 1988 
-  
Information über Schutzerdung 
stellen wir Ihnen auf unserer Homepage unter http://www.vgwerke-weilerbach.de oder bei uns vor Ort zur Verfügung.
Unterschrift des/der Grundstückseigentümer/s 
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